P R O T O K O L L
über die 6. öffentliche Stadtverordnetenversammlung 
am Dienstag, 22.02.2022, Stadthalle, Stadtteil Sachsenhausen

- Wesentlicher Inhalt der Niederschrift nach § 33 (5) der Geschäftsordnung der

Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse der Stadt Waldeck –

Sitzungsbeginn:
20:05 Uhr
Stadtverordnetenvorsteher Pilger begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
Vor Eintritt der Sitzung gibt Stadtverordnetenvorsteher Pilger den Austritt der Stadtverordneten Franziska Brauer bekannt und begrüßt den erfahrenen Nachrücker Karl-Heinz Göbel (FWG). Weiterhin ist Herr Henry Philipp aufgrund des Wegzugs aus der Stadt Waldeck ausgeschieden. Ein Nachrücker ist noch nicht berufen.

Entschuldigt fehlen die Stadtverordneten Ralph Krombach, Ulrich Eifler-Trebing, OV Drebes vertr. durch Herrn Pfeil und OV El-Embabi vertr. durch Lars Pfetzing.
Zu Beginn der Sitzung stellt Stadtverordnetenvorsteher Pilger den

Antrag der Aufnahme zwei neuer Tagesordnungspunkte:
Der Tagesordnungspunkt „Grundstücksangelegenheiten im Stadtteil Waldeck – Ankauf weiterer Flächen am Marktplatz“ wird auf TOP 7 gesetzt.

Zustimmung erteilt
Der Punkt „Heizungserneuerung Bauhofgebäude – Aufhebung des Sperrvermerkes“ wird als TOP 14 auf die Tagesordnung aufgenommen.
Zustimmung erteilt
geänderte TAGESORDNUNG:
1. Kleine Anfragen


2. Genehmigung des Protokolls der Stadtverordnetensitzung am 16.12.2021


3. Bericht aus dem Magistrat

4. Neufassung der Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten

5. Mitgliedschaft im Zweckverband der Energie Waldeck-Frankenberg - EWF 
Wahl eines Verbandsvertreters sowie eines Stellvertreters

6. Zukünftige Trägerschaft der städtischen Kindertagesstätten

7. Grundstücksangelegenheiten im Stadtteil Waldeck

Ankauf weiterer Flächen am Marktplatz

8. Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren 
Programmantrag 2022


9. Grundstücksangelegenheit Waldeck-See


10. Billigung der Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlussfassung zur Offenlegung des Bebauungsplans Nr. 17 „Auf den Salzäckern“, Stadtteil Waldeck der Nationalparkstadt Waldeck gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB


11. Billigung der Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlussfassung zur Offenlegung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Auf den Salzäckern“ der Nationalparkstadt Waldeck 

12. Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Gegen der Stadt“, Ortsteil Freienhagen der Nationalparkstadt Waldeck

13. Beschlussfassung zur Offenlegung des Entwurfs des Bebauungsplans zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Gegen der Stadt“, Ortsteil Freienhagen der Nationalparkstadt Waldeck

14. Heizungserneuerung Bauhofgebäude

Aufhebung des Sperrvermerkes

15. Verschiedenes

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die Sitzung für Fragen der Zuschauer*innen um 20:10 Uhr unterbrochen. Da keine Fragen gestellt werden, wird die Sitzung um 20:11 Uhr fortgeführt.

Zu Punkt 1:

Kleine Anfragen
1.a)
Kleine Anfrage des Stadtverordneten Martin Merhof zum aktuellen Stand Krähenbergbrücke im Stadtteil Sachsenhausen
Seit geraumer Zeit wird in den verschiedensten Gremien der Nationalparkstadt Waldeck über die weitere Nutzung bzw. den Ersatz der Krähenbergbrücke im Stadtteil Sachsenhausen beraten.

In einer Protokollnotiz des Ortsbeirates Sachsenhausen (Sitzung vom 28.01.2022) heißt es zuletzt:

Protokollnotiz nach Sitzung / Mitteilung Ortsvorsteher 09.02.2022:

Im Nachgang der Sitzung ist von HessenMobil der Bescheid eingegangen, dass man einer PKW-Querung höhengleich zum Radweg nicht zustimmen werde. Der Magistrat hat daher beschlossen, dass man die vorläufige Anbindung an den Radweg durch Peusters Garten macht, damit HessenMobil den Radweg sperren kann und die Radfahrer über den Pappelweg ausweichen können und die Brücke erst einmal nicht abgebrochen wird, damit man in aller Ruhe nach einer Alternative suchen kann (Neubau oder Sanierung).

Die Krähenbergbrücke dient (als Ersatz des vormaligen Feldweges) seit 1912 als Erschließungsbauwerk für die dahinter liegende Feldflur „Heidflecken / Schiebenscheid / Söhre“ und seit 1962 auch des Baugebiets „Kleines Feld“.

Der in 1962 aufgestellte Bebauungsplan umfasst – genau wie die in 1980 in Kraft getretene Erweiterung – ausdrücklich als eine der beiden Erschließungsstraßen den Kreuzungsbereich der Straße „Am Krähenberg“ mit der „Bergstraße“ im Wohngebiet.

Die Brücke sowie die Straße „Am Krähenberg“ dient insbesondere dem innerörtlichen Erschließungsverkehr in das und aus dem Baugebiet „Kleines Feld“ mit ca. xx Bewohnern und hier auch und gerade dem Umfahren der innerörtlichen Gefahrenstellen auf der L3200 (Kreuzung Bahnradweg), der Hauptkreuzung L3200/B485 sowie der Ortsdurchfahrt von dort in Richtung Korbach.

Frage 1:
Welche konkreten Einwände werden von HessenMobil zu den bisher diskutierten Möglichkeiten (Sanierung/Abbruch der Brücke, höhengleiche Querung) vorgetragen und auf welche Rechtsgrundlagen wird sich dabei berufen?


Antwort:
Seitens HessenMobil werden im Wesentlichen Einwände gegen eine höhengleiche Querung vorgetragen. Die Einwände werden damit begründet, dass nach den Regularien des Straßenverkehrsgesetz zur Gefahrenprävention Konfliktpunkte zwischen Radverkehr und motorisierten Verkehr bei höhengleich kreuzenden Wegeverbindungen generell zurückzubauen und bei Neuanlagen zu unterbinden sind.

Frage 2:
Welche Behörde entscheidet letztendlich über die Realisierung einer der bisher diskutierten Lösungen – HessenMobil, Untere Verkehrsbehörde beim Landkreis, andere?

Antwort:
Bei dem Radweg handelt es sich um einen offiziellen Bestandteil der Bundesstraßen B 251/B 485 und damit liegt die Zuständigkeit bei HessenMobil.

Stadtverordneter Merhof (FDP) bedankt sich für die Beantwortung der kleinen Anfrage.
Er fragt nochmal nach dem konkreten Stand zur Sanierung oder Abriss.
Bürgermeister Vollbracht antwortet, dass nach der Anbindung des Radweges ein Konzept erarbeitet wird.
Die Zusatzfrage seitens Fraktionsvorsitzenden Merhof zu Frage 2 über die Zuständigkeit der Genehmigung einer der bisher diskutierten Lösungen beantwortet Bürgermeister Vollbracht, dass dies geprüft wird.
Stadtverordneter Schanner (Grüne) stellt die Zusatzfrage, wann mit der Vorstellung des Konzeptes zu rechnen ist.

Bürgermeister Vollbracht teilt mit, dass schnelle Bearbeitung angestrebt wird (voraussichtlich Juni 2022).

Zu Punkt 2:
Genehmigung des Protokolls der Stadtverordnetensitzung am 16.12.2021
Das Protokoll der Stadtverordnetensitzung vom 16.12.2021 wird genehmigt.

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 3:
Mitteilungen aus dem Magistrat
Bürgermeister Vollbracht informiert über einzelne Auftragsvergaben und berichtet über folgende Projekte:
Bautenstandsbericht:

Die Sanierung der Uferpromenade sowie des Parkplatzes „Saure Delle“ mit einer neuen wassergebundenen Deckschicht aus dem Material „Robust“ der Firma Hanse Grand ist abgeschlossen. Im Frühjahr wird die Wegedecke noch eine Nachverdichtung / Pflege erhalten. Das Material fügt sich hervorragend in das Landschaftsbild ein und ließ sich sehr gut einbauen. Mittlerweile liegen bereits Anfragen anderer Kommunen vor, die sich das Ergebnis des neuen Verfahrens vor Ort ansehen möchten. 
Die Firma Rohde hat die Kanalbauarbeiten in der Schloßstraße im Zuge der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Waldeck bereits aufgenommen
Die Bauarbeiten zur Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur Uferpromenade im Bereich des Schiffsanlegers in Waldeck-See werden zeitnah fortgesetzt. 

Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Zur Sielbach“ im Stadtteil Sachsenhausen werden ebenfalls zeitnah fortgeführt. 

Allgemein

Förderprogramm „Digitale Dorflinden“ 

Die Stadt Waldeck möchte sich am Förderprogramm „Digitale Dorflinde“ des Landes Hessen beteiligen. Über das Programm werden an öffentlichen Punkten freie WLan-Hotspots zur Verfügung gestellt. Derzeit erfolgt eine Abfrage der möglichen Standorte in den einzelnen Ortsbeiräten. 

Rückbau von Parkplätzen

Die an der L 3200 von Sachsenhausen in Richtung Nieder-Werbe befindlichen Parkplätze aufgrund der regelmäßigen Verschmutzung und Zweckentfremdung als Müllkippe sollen seitens HessenMobil zurückgebaut werden. 

Einführung einer einheitlichen „Corporate Identity“ bzw. eines einheitlichen „Corporate Design“ für die Nationalparkstadt Waldeck
Mit Urkunde vom 10. September 2021 wurde die Stadt Waldeck zur Nationalparkstadt ernannt. Der Titel Nationalparkstadt Waldeck ist somit ein guter Grund zu einer Überarbeitung des bisherigen Logos. Mit der Ernennung soll auch die Anpassung des gesamten zukünftigen Erscheinungsbildes in einem einheitlichen Corporate Identity / Corporate Design verbunden werden, um die eigene, unverwechselbare Identität als Nationalparkstadt herauszubilden und durch eine entsprechende grafische Kommunikationslinie auch entsprechend zu kommunizieren.

Mit der Erstellung des „Corporate Identity“ bzw. „Corporate Design wurde das Büro Cognitio beauftragt. 

Bisher wurde beim Markenbild der Stadt Waldeck oftmals der Edersee in den Vordergrund gerückt, was aus touristischer Sicht auch vollkommen richtig und absolut nachvollziehbar war. Nach dem Beitritt zur Edersee Marketing GmbH wird dieser Ansatz jetzt von dort weitergeführt. Der Fokus für das neue Corporate Identity / Corporate Design wurde daher auf das gesamte Stadtgebiet Waldeck vor dem Hintergrund der Ernennung zur Nationalparkstadt und der Anerkennung aller Ortsteile als Tourismusort gelegt. 
Gemeinsam mit dem beauftragten Büro, unserem Stadtmarketing (Frau Unger), der Verwaltung und dem Magistrat wurde in mehreren Sitzungen und aus verschiedenen Entwürfen letztendlich das Logo und der Slogan entwickelt. 
Logo und Slogan rühren an Emotionen; bei jeder Lösung – auch bei der fachlich besten – wird es Widerstand und Ablehnung geben. Deshalb ist eine nachvollziehbare Erläuterung des Entstehungsprozesses von großer Bedeutung. Das neue Logo möchte ich Ihnen wie folgt erläutern: 

Slogan:

Der Slogan „NATÜRLICH MITTENDRIN“ verdeutlich die Lage von Waldeck; zum einen die „natürliche“ Lage – nicht nur im Nationalpark Kellerwald-Edersee, sondern aller Ortsteile, denn gerade die Lage in herrlicher und z.T. unberührter Natur mit ländlich lebendigen Ortschaften ist ein Markenzeichen für die Stadt Waldeck. „Mittendrin“ bedeutet aber nicht nur, dass Waldeck mitten in einer herrlichen Landschaft liegt, sondern eben auch zentral „mitten in Deutschland“ und „mitten in Europa“. Waldeck liegt nicht „am Rand des Nationalparks“, sondern „mitten im Geschehen“. 

WALDECK – NATÜRLICH MITTENDRIN soll so zum Slogan für alle Tätigkeitsbereiche der Stadt Waldeck werden. Waldeck ist zukünftig nicht nur „dabei“ oder liegt „am Rand“ – Nein, Waldeck soll zukünftig bei allen Themen „natürlich mittendrin“ sein. 

Schriftart:
Für die informativen Teile wurden klare und leicht lesbare Schriftlinien ausgewählt. 

Für die Ortsbezeichnung „Waldeck“ wurde „eine Schriftlinie ausgewählt, die in Ansätzen an ein „Holzschild“ erinnern soll und damit auf die enge Bindung von Waldeck an die vorhandenen „Wälder“ und den „Nationalpark“ hindeuten soll. 

Die Aufteilung von „Nationalpark“, „Stadt“ und „WALDECK“ in drei Absätze soll verdeutlichen, dass Waldeck zum einen im „Nationalpark“ liegt aber eben auch „Stadt“ ist.
Farbauswahl:

Die neue Farbgebung im Logo soll in „grün“ und „blau“ gehalten werden. Grün symbolisiert dabei die gesunden Wälder und die Verbindung zur Natur allgemein und Blau die Verbindung zum Wasser, aber gleichzeitig auch die gute und klare Luft (Himmel).  

Logo:

Der symbolische „Pin“, den man ähnlich als Ortsmarkierung oder „Point of Interest (POI)“ in digitalen Maps bzw Karten oder auch in Navigationssystemen wiederfindet, stellt den Standort Waldeck als „interessanter Ort“ bzw. „Ort von Interesse“ dar, was das Logo zum einen touristischer aber zum anderen auch städtischer wirken lässt. Der Baum steht für den Nationalpark. Die Farbkombination stellt die Natur dar.  

Der Markenkern „Nationalparkstadt Waldeck – Natürlich Mittendrin“ enthält somit alles, was Waldeck einzigartig macht und von anderen Städten und Gemeinden unterscheidet. Aber trotz der Erneuerung und der Anpassung an neue Gegebenheiten bleibt die Wiedererkennung erhalten. 

Diese Aufgabe, der einheitlichen Außendarstellung in einem einheitlichen CD gerecht zu werden, bedarf neben der eingeholten fachlichen Unterstützung durch das beauftragte Büro, einer z.T. längeren Umsetzungs- und Akzeptanzphase. Diesen Weg gilt es nunmehr gemeinsam mit allen Beteiligten zu gehen.  

Beantragung von Investitionsfondsdarlehen

Beim Land Hessen wurde ein Investitionsfonddarlehen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 320.000 EUR beantragt. Bei den Investitionsfonddarlehen der Abteilung C handelt es sich um Kapitalmarktdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Der Kundenzinssatz wird von der WI-Bank mit dem Land Hessen abgestimmt. Dieser belief sich in 2021 auf 0,01% p.a. für die gesamte Laufzeit. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in gleichbleibenden Halbjahresraten. 

Baugebiet „Auf der Heu“ im Stadtteil Höringhausen

Ein Bauinteressent hat ein bereits erworbenes Baugrundstück an die Stadt Waldeck zurückgegeben, so dass dort wieder ein Baugrundstück zur Veräußerung an Bauwillige zur Verfügung steht. 

Zu Punkt 4:

Neufassung der Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten
Die aktuelle Gebührenordnung der Nationalparkstadt Waldeck ist seit dem 30.03.2002 in Kraft. Die Höhe der Parkgebühren wurde, abgesehen von einer Anpassung der Gebühren für die Jahresparkscheine, zuletzt im Jahr 2005 – also vor rd. 17 Jahren – angepasst. 

Derzeit werden innerhalb der Nationalparkstadt Waldeck die im Bereich Waldeck-See und Schloss Waldeck befindlichen öffentlichen Parkfläche gebührenpflichtig bewirtschaftet. Daneben sollen jetzt auch die Parkplätze im Bereich „Bringhäuser Straße“ und „Ostufer“ auf Scheid gebührenpflichtig bewirtschaftet werden. 

Folgende Parkgebühren für die Parkplätze der Nationalparkstadt Waldeck werden vorgeschlagen:

	Parkzeit:
	Parkgebühr neu
	Parkgebühr bisher

	
	Netto:
	MwSt.
	Brutto
	

	Bis zu 2 Stunden
	1,26 €
	0,24 €
	1,50 €
	1,00 €

	Bis zu 4 Stunden
	2,10 €
	0,40 €
	2,50 €
	2,00 €

	Tageskarte
	4,20 €
	0,80 €
	5,00 €
	3,00 €


Die Kosten für die Jahresparkscheine sollten trotz des zukünftig anfallenden Umsatzsteueranteils aufgrund der im letzten Jahr erst erfolgten Preisanpassung nicht angehoben werden. 

Das verstärkte Aufkommen von Wohnmobilen führt zudem zu einer immer stärkeren Belastung des öffentlichen Parkraumes, da von den Fahrzeugführern oftmals mehrere PKW-Stellplätze belegt und die Parkplätze zum Übernachten genutzt werden. 
Wohnmobil Stellplätze werden gem. Gebührenordnung ausgewiesen (s. Anlage).
Es wird neben einer zeitlich begrenzten Parkgebühr auch eine „Parkgebühr einschl. Übernachtungsgebühr“ erhoben. Die anderen Parkplätze sind entsprechend für Wohnmobile zu sperren. Diese Praxis wird schon seit Jahren von der Gemeinde Edertal angewandt, die damit sehr positive Erfahrung gemacht hat. 

Vorgeschlagen wird hier folgende Parkgebühr:

	Parkzeit:
	Parkgebühr neu

	
	Netto:
	MwSt.
	Brutto

	Bis zu 2 Stunden
	2,10 €
	0,40 €
	2,50 €

	Bis zu 4 Stunden
	4,20 €
	0,80 €
	5,00 €

	Tageskarte einschließlich Übernachtungsgebühr (Gültigkeit 24 Stunden)
	8,40 €
	1,60 €
	10,00 €


Die neu festgesetzten Parkgebühren wurden im Vorfeld mit der Gemeinde Edertal abgestimmt. Parkscheine sollen wie bisher auch wechselseitig auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen der Gemeinde Edertal und der Nationalparkstadt Waldeck Gültigkeit haben. 

Finanzausschussvorsitzende Berthold und Bauausschussvorsitzender Litschel berichten aus den Ausschüssen.

Stadtverordneter Germann (FWG) stellt einen Erweiterungsantrag zu § 1, Abs. 6 der Parkgebührenordnung.

Erweiterungsantrag:

(6) 
Für Wohnmobile sind auf folgenden Gebieten Wohnmobil-Parkplätze, neben den Kraftfahrzeugparkplätzen, ausgewiesen:

1.1 „Waldparkplatz 2“

1.2 Parkplatz „Bericher Stein“

1.3 Parkplatz „Bringhäuser Straße“

1.4 Parkplatz „Schlossparkplatz 2“

Zustimmung erteilt
Zu § 1, Abs. 5 wünscht Fraktionsvorsitzender Schanner (Grüne) eine Anpassung – gleichlautend mit der Gemeinde Edertal – und stellt folgenden 

Änderungsantrag:

(5)
Die erworbenen Parkscheine und Jahresparkscheine (§ 3 Abs. 4) gelten auf den in Abs. 4 genannten öffentlichen Plätzen des Stadtgebietes Waldeck. Die in der Nationalparkgemeinde Edertal gelösten Parkscheine gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit auch für die gebührenpflichtigen Parkplätze der Nationalparkstadt Waldeck.
Zustimmung erteilt
Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Gebührenordnung der Nationalparkstadt Waldeck zur Erhebung von Parkgebühren zum 01.03.2022.

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 5:

Mitgliedschaft im Zweckverband der Energie Waldeck-Frankenberg – EWF 
Wahl eines Verbandsvertreters sowie eines Stellvertreters

Finanzausschussvorsitzende Berthold berichtet aus dem Ausschuss und empfiehlt die Zustimmung zu dieser Beschlussvorlage.
Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 

· Herrn Bürgermeister Jürgen Vollbracht 
als Vertreter der Nationalparkstadt Waldeck sowie

· Herrn Ersten Stadtrat Bruno Arlt als dessen Stellvertreter 

in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) zu entsenden. 
Zustimmung erteilt
Zu Punkt 6:

Zukünftige Trägerschaft der städtischen Kindertagesstätten
Derzeit stehen die Kindertagesstätten im Stadtgebiet in der öffentlichen Trägerschaft der Nationalparkstadt Waldeck. Insbesondere die ständig und stetig wachsenden gesetzlichen Anforderungen an eine qualitative pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen erhöhen auch die Anforderungen an das KiTa-Personal auf der einen und auch an die Verwaltung des Trägers auf der anderen Seite. 

Mindestvoraussetzungsverordnung, Kinderförderungsgesetz (KiföG) oder das „Gute-KiTa-Gesetz“ in Hessen sind in diesem Zusammenhang nur einige Schlagworte. 

Durch den stetig wachsenden Personalschlüssel stehen die Träger der Einrichtungen mittlerweile in einem direkten Wettbewerb um qualifiziertes Personal. Die Personalgewinnung bei Neueinstellungen oder auch im Vertretungsfall wird immer schwieriger. 

Zahlreiche Nachbarkommunen nutzen bereits das Netzwerk freier Träger oder haben gemeinnützliche Zweckverbände zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen gegründet. 

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung in den letzten Monaten und Wochen bereits erste Vorgespräche mit potentiellen freien Trägern hinsichtlich einer Übernahme der Trägerschaft für die Einrichtungen der Nationalparkstadt Waldeck geführt. Die absolut in Frage kommenden Träger haben sich zwischenzeitlich auch bereits den politischen Gremien vorgestellt. Dabei hat sich letztendlich herauskristallisiert, dass das DRK Bad Wildungen, welches bereits die Einrichtungen in Edertal und Bad Wildungen in Trägerschaft hat, aufgrund der räumlichen Nähe und bereits bestehenden Zusammenarbeit in Teilbereichen als der geeignetste Träger erscheint. 

Für die weitere Vorgehensweise ist es jetzt erforderlich, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, um konkrete und zielführende Verhandlungen hinsichtlich der Übernahme der Trägerschaft mit dem DRK Bad Wildungen zu führen. Dazu bedarf es eines entsprechenden Mandats durch die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck. 

Bauausschussvorsitzender Litschel und Finanzausschussvorsitzende Berthold berichten aus den Ausschüssen.

Fraktionsvorsitzender Hamamiyeh Al-Homssi (SPD) erläutert den vorliegenden Änderungsantrag aller Fraktionen.

Einige Stadtverordnete äußern sich erfreut über die Vorstellung des Konzeptes seitens des DRK in der letzten Ausschusssitzung und betonen, dass ein offener Prozess hier wichtig sei – auch gegenüber den Erzieher*innen. Eine Abwägung sei wichtig, um Verbesserungen zu erzielen.
Offene Fragen werden vom Bürgermeister Vollbracht beantwortet.

Änderungsantrag aller Fraktionen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Verwaltung zu beauftragen, unter Einbindung aller relevante Akteur*innen, Verhandlungen mit dem DRK Bad Wildungen hinsichtlich einer Trägerschaft der Kindertagesstätten der Nationalparkstadt Waldeck zu führen. Das erarbeitete Konzept ist nach Fertigstellung den Ausschüssen zwecks Beratung vorzustellen.

Zudem wird die Verwaltung beauftragt, ein weiteres Konzept zu erstellen, indem Stärken und Schwächen der jetzigen Trägerschaft analysiert werden. Das Entwickeln konkreter Gegenmaßnahmen zur Beseitigung potentieller Schwächen ist ebenfalls Teil des Konzeptes. Dieses Konzept ist zeitgleich mit dem DRK-Konzept ebenfalls den entsprechenden Ausschüssen zur Beratung vorzustellen.

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 7:

Grundstücksangelegenheiten im Stadtteil Waldeck
Ankauf weiterer Flächen am Marktplatz

Im Zuge des ursprünglichen vorgesehenen Bauvorhabens eines Investors am Marktplatz in Waldeck wurden bekanntlich zunächst Grundstücksflächen von der Stadt Waldeck veräußert. 

Nach Ablauf der Bauverpflichtung wurden diese Grundstücksflächen von der Stadt Waldeck bereits zurückerworben und sollen im Zuge des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ nunmehr in die anstehende Neugestaltung des Marktplatzes in Waldeck einfließen. 

Die Fläche bietet sich für die Stadt Waldeck in der Form an, dass sie noch in die Neugestaltung des Markplatzes mit einfließen kann. Sowohl der Ankauf der Fläche als auch die Neugestaltung sind im Zuge des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ grundsätzlich förderfähig. 

Stadtverordneten Hankel und Staude erkundigen sich nach der Preisverhandlung mit dem Eigentümer.

Diese und weitere offenen Fragen werden vom Bürgermeister Vollbracht beantwortet.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Ankauf einer rd. 330 m² großen Teilfläche aus dem Grundstück im Stadtteil Waldeck, Flur 1 Flurstück 167/7, Marktplatz 11-13, zum Pauschalpreis von 100.000 EUR. 

Im Hinblick auf die ortsbildprägende Gestaltung des Marktplatzes soll die Fläche angekauft und mit in die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes einfließen. Sowohl der Ankauf der Fläche als auch die Neugestaltung sind im Zuge des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ grundsätzlich förderfähig. 

Die Maßnahme soll als Ergänzung zum Programmantrag 2022 noch als zusätzliche Maßnahme nachgemeldet werden. 

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 8:

Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren
Programmantrag 2022

Mit Zuwendungsbescheid vom 04.12.2020 wurde die Stadt Waldeck mit dem Doppelkern „Sachsenhausen – Waldeck“ in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. Die bewilligte Zuwendung beträgt 67 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Die Nationalparkstadt Waldeck wurde aufgefordert, bis zum 15.02.2022 den Programmantrag für 2022 vorzulegen und darin entsprechende Maßnahmen anzumelden. Der Programmantrag wurde in enger Abstimmung mit der NHProjektStadt / Wohnstadt Kassel sowie der gegründeten LoPa vorbereitet. 

Es soll nunmehr ein Fördervolumen von insgesamt 1.335.500,00 EUR für das Programmjahr 2022 angemeldet werden. 

Die Mittelanmeldung setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

	Maßnahmen-
nummer lt. ISEK
	Bezeichnung
	Kostenansatz (brutto)
	Vorschlag Priorität

	
	Fördergebietsmanagement
	65.000 €
	 / 

	
	Abgabe HessenAgentur
	13.500 €
	 / 

	HF 5-4
	Anbindung des Ederseebahn-Radwegs an den Ortskern Sachsenhausen im Bereich der alten Eisenbahnbrücke
	280.000 €
	1

	HF 5-2
	Sachsenhausen, Fahrrad-Rastplatz 
	75.000 €
	2

	HF 1-1
	Sachsenhausen: Sanierung und Aufwertung Rathausumfeld Rathausumfeld (1. BA Rathaus - Dach und Fassade)
	300.000 €
	3

	HF 3-1
	Beide ST: Einzelhandelskonzept
	50.000 €
	4

	HF 5-3
	Beide ST: Verkehrskonzept
	50.000 €
	5

	HF 1-5
	Waldeck Marktplatz 

(2.BA; Schulstraße)
	140.000 €
	6

	HF 1-10
	Beide ST: Anreizförderung 2022
	100.000 €
	7

	HF 1-9
	Beide ST: Sanierung und Nachnutzung leerstehender oder mindergenutzter Hofanlagen, Pensionen und
Geschäftsgebäude zu modernen Versorgungs-, Wohn- und Arbeitswelten
	200.000 €
	8

	HF 1-1
	Sachsenhausen: Sanierung und Aufwertung Rathausumfeld (hier: Marktplatz, Planung)
	50.000 €
	9

	HF 2-6
	Waldeck 

Schlossumfeld - Anschluss Grünfläche Bahnhofstraße
	25.000 €
	10

	
	Gesamtsumme (Bund/Land/Kommune)
	1.335.500 €
	

	
	davon Bund/Land
	903.495 €
	

	
	davon Kommune
	445.005 €
	


Finanzausschussvorsitzende Berthold und Bauausschussvorsitzender Litschel berichten aus den Ausschüssen.

Fraktionsvorsitzender Schanner (Grüne) stellt einen

Änderungsantrag:

Neue oder zusätzliche Maßnahmen > 10.000, - € werden nur mit Zustimmung des Stadtparlamentes nachgemeldet.

Die Mitglieder der LoPa werden darüber informiert.
Die offenen Fragen der Stadtverordneten beantwortet Bürgermeister Vollbracht.
Zustimmung erteilt
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Ausschuss für Planung, Bau und Umwelt beschlossene Mittelanmeldung für den Programmantrag 2022 für das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ zur Kenntnis.

Zu Punkt 9:

Grundstücksangelegenheit Waldeck-See
Ein Investor beabsichtigt im Bereich Waldeck-See die Errichtung einer Steganlage sowie eines dazugehörigen Betriebsgebäudes mit verschiedenen Angeboten (u.a. Shop und Ausstellungsraum).

Seitens der Nationalparkstadt Waldeck wurde nach verschiedenen Vorgesprächen und Verhandlungen dem Investor letztendlich das bisher seit Jahren ungenutzte Grundstück des ehemaligen Ferienkindergartens in Waldeck-See angeboten.

In Verbindung mit der Nutzung der noch zu erweiternden Steganlage soll ein Betriebsgebäude errichtet werden, das ein Büro, einen Verkaufsraum, einen Ausstellungsraum und eine Werkswohnung beinhalten soll. Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben einer Steganlage, die Organisation von geführten Angeltouren sowie der Verkauf und der Verleih von Booten einschl. des benötigten Zubehörs.

Finanzausschussvorsitzende Berthold und Bauausschussvorsitzender Litschel berichten aus den Ausschüssen.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt ein Änderungsantrag aller Fraktionen vor.

Fraktionsvorsitzender Keller (CDU) begründet diesen.

Änderungsantrag:

Der Tagesordnungspunkt wird an den Magistrat zurückgewiesen (ohne Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung) verbunden mit dem Auftrag die geplante Vermarktung öffentlich bekannt zu geben. Interessenten können bis zu einem noch zu bestimmenden Datum ein entsprechendes Gebot und ein Nutzungskonzept abgeben.

Fraktionsvorsitzender Germann (FWG) erkundigt sich, ob vom Ortsbeirat eine Stellungnahme vorliegt und ob es weitere Kaufinteressenten gibt.
Bürgermeister Vollbracht beantwortet die offenen Fragen.

Fraktionsvorsitzender Hamamiyeh Al-Homssi spricht sich für eine Veröffentlichung aller zum Kauf stehenden Grundstücke aus.

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 10:

Billigung der Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlussfassung zur Offenlegung des Bebauungsplans Nr. 17 „Auf den Salzäckern“, Stadtteil Waldeck der Nationalparkstadt Waldeck gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB
Die Tagesordnungspunkte 10 und 11 werden gemeinsam beraten.
Die Strategie der Nationalparkstadt Waldeck zur Attraktivierung und weiteren Siedlungsentwicklung verfolgt das Ziel neue Bauflächen aktiv auf den Markt zu bringen, sodass es zu einer schnellen Vermarktung der Flächen und somit zu einem verfügbaren Angebot für eine bauliche Entwicklung in den Hauptorten Waldeck und Sachsenhausen auch für Externe kommt. 

Bauausschussmitglied Litschel und Finanzausschussvorsitzende Berthold berichten aus den Ausschüssen.

Die Fraktionsvorsitzenden Schanner und Keller nehmen hierzu Stellung. Der Vortrag der Investoren in der letzten Ausschusssitzung wird lobend erwähnt.

Stadtverordneter Trietsch (Grüne) sieht dieses Baugebiet angrenzend zum Nationalpark kritisch.
Bürgermeister Vollbracht befürwortet diesen Schritt auch für den Tourismus und informiert, dass es bereits 46 Anfragen zu diesem Gebiet gibt.

Zu den Abwägungen der Träger öffentlicher Belange des Bebauungsplans Nr. 17 „Auf den Salzäckern“ Stadtteil Waldeck (Seite 1 bis 24) gibt es keine Wortmeldungen.

Beschluss:

1. Nach Durchführung der Beteiligung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wurden auf der Grundlage der vorgebrachten Anregungen und Bedenken der Vorentwurf des Bebauungsplans partiell angepasst.  Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Anpassungen des Umfangs der überbaubaren Grundstücksflächen zum Schutz von nachgewiesenen geschützten Tierarten. Der Entwurf des Bebauungsplans sowie dessen Begründung werden gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach den §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet.

Zustimmung erteilt
2. Die Beschlussfassung zur Offenlegung ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Nationalparkstadt Waldeck – den Waldecker Nachrichten - ortsüblich bekannt zu machen, sowie der Zeitpunkt, Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welchen Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu den Zielen und Zwecken der Planung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gegeben wird. 

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 11: 

Billigung der Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlussfassung zur Offenlegung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Auf den Salzäckern“ der Nationalparkstadt Waldeck
Die Tagesordnungspunkte 10 und 11 werden gemeinsam beraten.

Zu den Abwägungen der Träger öffentlicher Belange der 10. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Auf den Salzäckern“ Stadtteil Waldeck gibt es keine Wortmeldungen.
Beschluss:

1. Nach Durchführung der Beteiligung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird der vorliegende Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplans samt Begründung gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach den §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingeleitet.

Zustimmung erteilt
2. Die Beschlussfassung zur Offenlegung ist gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Nationalparkstadt Waldeck – den Waldecker Nachrichten - ortsüblich bekannt zu machen, sowie der Zeitpunkt, Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu den Zielen und Zwecken der Planung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gegeben wird. 
Zustimmung erteilt
Zu Punkt 12:

Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Gegen der Stadt“, Ortsteil Freienhagen der Nationalparkstadt Waldeck
Finanzausschussvorsitzende Berthold und Bauausschussvorsitzender Litschel berichten aus den Ausschüssen und empfehlen die Zustimmung.
Beschluss:

1. Der Bebauungsplan Nr. 3 „Gegen der Stadt“ ist seit dem 15.03.1973 rechtskräftig. Der Bebauungsplan diente zum Zeitpunkt der Aufstellung der Steuerung der Siedlungsentwicklung im Norden des Stadtteiles Freienhagen. Die Entwicklung des Wohnbaugebietes hat sich mittlerweile vollständig vollzogen. Der Bebauungsplan setzt im Süden des Plangeltungsbereiches eine Verkehrsfläche fest, die zur Erschließung des Gebietes nicht benötigt und daher auch nicht realisiert wurde. Diese unbebauten Flächen sollen mit der 1. Änderung des Bebauungsplans als Wohnbauflächen festgesetzt werden, um eine Nachverdichtung im Innenbereich zu ermöglichen. 

Der räumliche Geltungsbereich ist aus der Anlage des zur Beschlussvorlage beigefügten Lageplans ersichtlich.

Zustimmung erteilt
2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Gegen der Stadt“, Stadtteil Freienhagen soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgen. Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 13 Abs. 2 Ziffer 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abzusehen.

Zustimmung erteilt
3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1, Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Stadt Waldeck – den Waldecker Nachrichten - ortsüblich bekannt zu machen, sowie der Zeitpunkt, Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu den Zielen und Zwecken der Planung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB gegeben wird. 

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 13:

Beschlussfassung zur Offenlegung des Entwurfs des Bebauungsplans zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Gegen der Stadt“, Ortsteil Freienhagen der Nationalparkstadt Waldeck
Beschluss:

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck beschließt, den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 „Gegen der Stadt“ sowie dessen Begründung zu billigen.

Zustimmung erteilt
2. Die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck beschließt, den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans sowie dessen Begründung offenzulegen. Aufgrund der Durchführung im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung sowie von der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen. Bei der einzuleitenden Beteiligung durch die Offenlage des Bauleitplans wird gem. §13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung abgesehen wird. 

Zustimmung erteilt
3. Die Stadtverordnetenversammlung der Nationalparkstadt Waldeck beschließt, die Beschlussfassung zur Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im Amtsblatt der Stadt Waldeck – den Waldecker Nachrichten - ortsüblich bekannt zu machen. Ebenfalls sind Zeitpunkt, Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu den Zielen und Zwecken der Planung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gegeben wird bekannt zu machen.
Zustimmung erteilt
Zu Punkt 14:

Heizungserneuerung Bauhofgebäude
Aufhebung des Sperrvermerkes

Im derzeit gültigen Investitionsprogramm der Nationalparkstadt Waldeck unter dem Produkt I11114.006 für 2022 ist die Auswechselung der Heizungsanlage mit 20.000 € veranschlagt. 

Der Zustand der Heizungsanlage des Bauhofgebäudes hat sich verschlechtert (Komplettausfall seit dem 09.02.2022 im Bereich der Sozialräume) und bedarf jetzt einer dringenden Erneuerung.

Die Maßnahme wurde mit einem Sperrvermerk versehen, um den Einsatz verschiedener und ggf. regenerativer Heizmedien zu prüfen. Die Varianten-Prüfung ergab folgendes Ergebnis:

Biomasseanlage: Für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Biomasse-Heizung würden noch weitere Wärmeabnehmer benötigt, die jedoch nicht gefunden werden konnten. Des Weiteren ist hier mit einer Vorlaufzeit von min. 2 Jahren zu rechnen.
Pellets Anlage: Für den Betrieb einer Pellets Anlage ist eine räumliche Abtrennung der Heizungsanlage und des Pellets Bunkers erforderlich und würde großen Zeit- u. Kostenaufwand bedeuten. 
Gas-Brennwertanlage: hier wird angestrebt die defekte Heizungsanlage Bj. 1986 und eine weitere Gastherme Bj. 1999 durch eine Gas-Brennwertanlage zu ersetzen.

Die Verwaltung empfiehlt die Installation einer Gas-Brennwertanlage. Diese Empfehlung wird von dem Ing.-Büro GoTech und zwei lokalen Fachbetrieben mitgetragen.

Damit die durchzuführende Planung vollzogen werden kann, ist die Aufhebung des Sperrvermerkes notwendig.

Nach einigen Stellungnahmen seitens Stadtverordneten wird beschlossen:

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass der im Zuge der Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2022 festgelegte Sperrvermerk über 20.000 € bei der Produkt Nr. I 11114.006 aufgehoben wird.

Zustimmung erteilt
Zu Punkt 15:

Verschiedenes

Danksagung
Bürgermeister Vollbracht dankt den Kameraden der Feuerwehr, Mitarbeitern des Bauhofs und allen Mitwirkenden für die Aufräumarbeiten nach dem Sturm.
Beschilderung „Nationalparkstadt Waldeck“
Fraktionsvorsitzender Germann (FWG) erkundigt sich nach der Neubeschilderung für „Nationalparkstadt Waldeck“.

Bürgermeister Vollbracht antwortet, dass bei zwei Ortschildern noch Klärungsbedarf besteht.
Digitaler Sitzungsdienst - Beschaffung der Tablets
Fraktionsvorsitzender Schanner (Grüne) dankt der Verwaltung für die Bereitstellung der digitalen Beschlussvorlagen und erkundigt sich zum Sachstand hinsichtlich der Umsetzung des digitalen Sitzungsdienstes.
Bürgermeister Vollbracht teilt mit, dass die Bestellung der 25 Tablets für die zurück gemeldeten Mitglieder bereits in die Wege geleitet sei, jedoch aufgrund der Lieferterminverzögerungen seitens vieler Lieferanten die Umsetzung nicht abschätzbar sei.

Stadtverordnetenvorsteher Pilger dankt insbesondere dem Hauptamtsleiter Wetekam für die gute Vorbereitung des digitalen Sitzungsdienstes.
Stadtverordneter Baureis (FWG) fragt nach, ob zukünftig WLAN bei digitalen Sitzungsdiensten verfügbar sei.
Diese Frage wird vom Stadtverordnetenvorsteher Pilger mit dem Hinweis auf das Projekt „digitale Dorflinde“ bejaht.

Sitzungsende: 22:19 Uhr

34513 Waldeck, den 24.02.2022
gez.: Pilger, Stadtverordnetenvorsteher

gez.: Drews, Schriftführerin
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